
Endbenutzerlizenzvertrag für IMBA Software     1 

 Stand Januar 2004 

Endbenutzerlizenzvertrag für die Benutzung der Software 
IMBA  

1. Lizenzeinräumung 

Mit Erwerb dieser Software erwerben Sie das Eigentum an den in diesem Paket 
enthaltenen Datenträgern. Hinsichtlich der auf dem beiliegenden Datenträger 
enthaltenen Software erwerben Sie folgende Rechte: 

a) Der Erwerber darf diese Software nur auf jeweils einem Computer installieren 
sowie eine Sicherungskopie anfertigen. Diese Sicherungskopie muss sämtliche 
Urheberrechtsvermerke sowie sämtliche Verweise auf gesetzlich geschützte Rechte 
aufweisen, wie sie auch auf der Originalkopie enthalten sind. 

b) Für den Fall des Betriebes der Software in einem Netzwerk ist der Erwerber 
berechtigt, eine Kopie der Software auf einem Netzwerkserver zu installieren, die 
Software auf einem internen Netzwerk auszuführen und diese von der zu Benutzung 
berechtigten Anzahl von Personen benutzen zu lassen. 

2. Lizenzbeschränkungen 

Der Erwerber ist nicht berechtigt, weitere Kopien der Software anzufertigen, diese zu 
vertreiben oder diese von einem Computer zu einem anderen oder über ein internes 
oder externes Netzwerk zu übertragen. 

Es besteht keine Berechtigung die Software zu ändern. 

Es besteht keine Berechtigung die Software zu dekompilieren, sie zu zerlegen oder 
die Software in anderer Form zu entschlüsseln. 

Es besteht keine Berechtigung die Software zu mieten, zu vermieten oder eine 
Unterlizenz dazu zu vergeben.  

Es besteht keine Berechtigung mitgelieferte Bilder, Begleittexte, die Definitionen 
sowie die Dokumentation der Software zu vervielfältigen, zu vertreiben, zu vermieten, 
Dritten Unterlizenzen einzuräumen und/oder Dritten in anderer Weise zur Verfügung 
zu stellen. 

3. Immaterialgüterrechte 

Diese Lizenz räumt dem Erwerber eine beschränkte Nutzungsbefugnis, soweit diese 
zur Nutzung notwendig ist, an der Software ein. Er wird Eigentümer des 
Datenträgers, erwirbt durch diesen Vertrag jedoch keinerlei Immaterialgüterrechte. 
Die Lizenzerteilung im Sinne dieses Lizenzvertrages erfolgt immer erst nach 
vollständiger Bezahlung, bis dahin kann es im Hinblick auf die Funktionalität 
Befristungen bzw. Einschränkungen geben. Sämtliche Rechte insbesondere 
Urheberrechte verbleiben bei der MundA GmbH, außer sie werden durch diesen 
Vertrag ausdrücklich übertragen. 
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4. Gewährleistung 

a) Die MundA GmbH gewährleistet, dass die Software funktioniert, sofern sie im 
Zusammenhang mit einem der empfohlenen Betriebssysteme installiert ist.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung von in allen 
Anwendungen fehlerfreien Softwareprodukten nach dem Stand der Technik nicht 
möglich ist, weshalb sich die Einsetzbarkeit des Produktes auf eine grundsätzliche 
Brauchbarkeit beschränken muss. 

b) Darüber hinaus schließt die MundA GmbH jegliche sonstige Gewährleistung, 
insbesondere die Zusicherung marktüblicher Qualität, die Eignung für einen 
bestimmten Gebrauch sowie die Kompatibilität mit anderen Softwareprogrammen, 
aus. 

c) Der Erwerber ist verpflichtet, die Software unverzüglich nach dem Erwerb zu 
testen und auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Jeder innerhalb der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist auftauchende Mangel ist unverzüglich der MundA GmbH 
mitzuteilen. Für den Fall, dass der Erwerber die Software nicht unverzüglich testet 
oder ihm bekannt gewordene Mängel nicht unverzüglich rügt, verliert der Erwerber 
seine Gewährleistungsansprüche. Als unverzüglich gilt ein Zeitraum von maximal 7 
Tagen. 

d) Jedenfalls verzichtet der Erwerber auf den Anspruch auf Aufhebung des Vertrages 
oder angemessene Preisminderung, für den Fall, dass die MundA GmbH innerhalb 
angemessener Frist die mangelhafte Software gegen eine mangelfreie austauscht. 

5. Haftungsausschlüsse 

Für Schäden, die durch den Einsatz der Software an anderer Software oder an 
Datenträgern/Datenverarbeitungsanlagen entstehen, wird nur gehaftet, wenn der 
schadensursächliche Mangel an der gelieferten Software/Datenträger von einem 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht worden ist. 

Die Profile und Profilvergleiche sind durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal 
zu erstellen und zu interpretieren. 

Die MundA GmbH schließt daher auch die Haftung für sämtliche Schäden, 
insbesondere mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden sowie jegliche sonstige 
vertragliche und außervertragliche Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus. 

Wenn die Software Fehler enthält ist die MundA GmbH nicht verpflichtet diese zu 
beheben. Der Erwerber hat allerdings das Recht alle verfügbaren Updates bei der 
MundA GmbH downzuloaden, solange keine technischen Probleme dies verhindern. 
Die MundA GmbH ist in keiner Weise zu Support, Installationshilfen oder andere 
Dienstleistungen in Bezug zur Software verpflichtet. 

6. Allgemeine Bestimmungen 

a) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 
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b) Gerichtsstand ist Essen. 

c) Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen tritt eine Ersatzbestimmung, die dem beabsichtigten 
Zweck möglichst nahe kommt. 


